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Beschreibung 

Garantiebänder  an  Kunststoffverschlüssen  die- 
nen  als  Unversehrtheitsgarantie  für  ein  in  einem 
Behälter  mit  Kunststoffverschluss  verpacktes  Pro- 
dukt.  Bisher  wurden  Garantiebänder  meist  nur  bei 
zweiteiligen  Kunststoffverschlüssen  verwendet.  Bei 
solchen  Verschlüssen,  die  aus  einem  getrennten 
Unterteil  und  einer  darauf  aufsetzbaren  Kappe  be- 
stehen,  ist  das  Garantieband  über  Stege  mit  dem 
Unterteil  verbunden  und  umschlingt  den  Verschluss 
vollständig,  das  heisst  um  360  Grad. 

Am  Garantieband  angeordnete  Formschluss- 
mittel  machen  das  Oeffnen  der  Kappe  unmöglich, 
bevor  das  Garantieband  abgerissen  ist.  Das  Garan- 
tieband  kann  auch  an  der  Kappe  befestigt  sein  und 
formschlüssig  in  das  Unterteil  eingreifen.  Schliess- 
lich  sind  auch  Lösungen  bekannt,  bei  denen  das 
Garantieband  am  Unterteil  angespritzt  und  so  weit 
hochgezogen  ist,  dass  ein  Zugriff  zur  Kappe  un- 
möglich  ist,  bevor  nicht  das  Garantieband  entfernt 
wurde. 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  Kunst- 
stoffverschluss,  bestehend  aus  einem  Unterteil  und 
einer  einstückig  über  ein  Scharnier  damit  verbun- 
denen  Kappe  und  einem  am  Verschlussunterteil 
angeordneten  Garantieband. 

Aus  der  US-A-4.487.324  ist  ein  solcher  Ver- 
schluss  bekannt  geworden,  bei  dem  das  Garantie- 
band  mit  Durchbrüchen  versehen  ist,  in  die  an  der 
Kappe  angebrachte  Nocken  eingreifen  und  ein 
Oeffnen  des  Verschlusses  unmöglich  machen,  ob- 
wohl  der  Griff  zum  Oeffnen  der  Kappe  zugänglich 
ist. 

Beim  erstmaligen  Schliessen  wird  das  Garan- 
tieband  relativ  stark  verformt,  bevor  die  Nocken  in 
die  Durchbrüche  eingreifen.  Dabei  besteht  die  Ge- 
fahr,  dass  die  Sollbruchstellen  zwischen  dem  Ga- 
rantieband  und  dem  Unterteil  ungewollt  zerrissen 
werden. 

Die  FR-A-2.1  13.896  bezieht  sich  auf  einen  Ver- 
schluss,  bei  dem  das  Garantieband  einen  Durch- 
bruch  aufweist,  der  in  geschlossenem  Zustand  des 
Verschlusses  den  Griff  der  Kappe  fasst.  Auch  bei 
diesem  Verschlusss  tritt  beim  erstmaligen  Schlies- 
sen  eine  starke  Deformation  des  Garantiebandes 
auf. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 
einen  Kunststoffverschluss  gemäss  Oberbegriff  des 
Patentanspruches  mit  Garantieband  zu  schaffen, 
der  besonders  einfach  und  preiswert  ist. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  mit  einem 
Kunststoffverschluss,  der  die  Merkmale  des  Patent- 
anspruches  1  aufweist. 

Dadurch,  dass  das  Garantieband  sich  nur  über 
den  halben  Umfang  der  Kappe  erstreckt,  werden 
beim  erstmaligen  Schliessen  überhaupt  keine  Kräf- 
te  auf  das  Garantieband  ausgeübt.  Damit  ist  die 

Gefahr  eines  ungewollten  Zerreissens  der  Soll- 
bruchstellen  gebannt. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungsform 
sieht  vor,  dass  in  der  Kappe  eine  seitliche,  in  die 

5  Kappenoberfläche  auslaufende  Griffmulde  geformt 
ist.  Diese  Vertiefung  ermöglicht  es,  das  Garantie- 
band  zu  ergreifen,  auch  ohne  dass  dieses  eine 
zusätzliche  Aufreisslasche  aufweist.  Ein  weiterer 
Vorteil  besteht  darin,  dass  das  so  ergriffene  Garan- 

10  tieband  schräg  nach  unten  abgerissen  wird,  wo- 
durch  die  Kerbwirkung  am  Material  im  Bereich  der 
Sollbruchstege  vergrössert  wird. 

Liegt  das  Garantieband  möglichst  nahe  an  der 
Kappe  an,  so  ist  die  Gefahr,  dass  das  Garantieband 

75  unabsichtlich  versehrt  wird,  gering.  Dies  kann  da- 
durch  erreicht  werden,  dass  das  Garantieband  über 
Stege  mit  dem  Verschlussunterteil  verbunden  ist, 
deren  Länge  mindestens  annähernd  der  Material- 
dicke  des  Garantiebandes  entspricht. 

20  Diese  Gestaltungsform  des  Garantiebandes  be- 
wirkt  beim  Abreissen  desselben  immer  eine  senk- 
recht  zur  Stegrichtung  verlaufende  Kraftkomponen- 
te.  Diese  Kraftkomponente  bewirkt  eine  grosse 
Kerbwirkung  auf  die  Stege,  mittels  denen  das  Ga- 

25  rantieband  am  Unterteil  befestigt  ist.  Diese  schein- 
bar  unwesentliche  Tatsache  ermöglicht  es,  erst- 
mals  einen  Kunststoffverschluss  mit  Garantieband 
aus  Polypropylen  zu  fertigen. 

In  der  Zeichnung  sind  einige  Ausführungsbei- 
30  spiele  des  Erfindungsgegenstandes  dargestellt  und 

an  Hand  der  nachfolgenden  Beschreibung  erläutert. 
Figur  1  zeigt  einen  auf  einem  Behältnis  auf- 

gesetzten  Verschluss  mit  Garantie- 
band  im  geschlossenen  Zustand  von 

35  vorne, 
Figur  2  von  der  Seite, 
Figur  3  von  hinten  und 
Figur  4  denselben  Verschluss  von  oben.  In 
Figur  5  ist  der  Verschluss  im  geöffneten  Zu- 

40  stand  von  der  Seite  dargestellt. 
Figur  6  zeigt  ein  Behältnis  mit  aufgesetztem 

Verschluss  im  geschlossenen  Zu- 
stand  mit  Garantieband  und  mit  ei- 
ner  seitlichen  Vertiefung  in  der  Kap- 

45  pe  von  hinten, 
Figur  7  von  der  Seite  und 
Figur  8  von  oben. 

In  den  Figuren  1-5  ist  ein  und  derselbe  Ver- 
schluss  in  verschiedenen  Ansichten  dargestellt,  wo- 

50  bei  in  den  Figuren  1-4  das  Garantieband  vorhan- 
den,  in  Figur  5  dasselbe  abgerissen  ist.  Der  Ver- 
schluss  besteht  aus  einem  Unterteil  1  ,  einer  Kappe 
2  und  einem  die  beiden  Teile  schwenkbar  verbin- 
denden  Scharnier  3.  Ein  am  Unterteil  1  angespritz- 

55  tes  Garantieband  ist  mit  4  bezeichnet.  Das  Garan- 
tieband  4  ist  dem  Scharnier  3  gegenüber  gelegen 
und  erstreckt  sich  um  den  halben  Umgang  der 
Kappe.  Das  Garantieband  4  ist  gegenüber  dem 
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Scharnier  3  symmetrisch  diametral  ausgerichtet. 
Die  Höhe  des  Garantiebandes  4  entspricht  etwa 
ier  Höhe  der  Kappe  2.  Der  obere  Rand  der  Kappe 
l  ist  gerundet,  und  die  Rundung  5  geht  erst  unter- 
lalb  der  Oberkante  des  Garantiebandes  in  die  ver-  5 
:ikale,  zylindrische  Wand  der  Kappe  über. 

Ein  geringer  oberer  Randbereich  des  Garantie- 
Dandes  4  kann  somit  erfasst  werden.  Dies  ermög- 
icht  es,  ein  Ende  des  Garantiebandes  zu  fassen 
jnd  in  radial  nach  unten  gerichteter  Richtung  abzu-  10 
-eissen.  Eine  andere  Art,  das  Garantieband  4  zu 
sntfemen,  besteht  darin,  dass  man  mit  dem  Dau- 
men  diagonal  über  die  Kappe  2  vom  Scharnier  3 
weg  hinüberstreicht  und  dabei  das  Garantieband  4 
lach  unten  abstreift.  15 

Diese  Art  der  Oeffnung  ist  insbesondere  dann 
möglich,  wenn  der  Verschluss  aus  Polypropylen 
gefertigt  ist.  Polypropylen  weist  dank  seiner 
Macromolekül-Struktur  einen  relativ  hohen  Elastizi- 
tätsmodul,  jedoch  eine  relativ  geringe  Kerbschlag-  20 
Zähigkeit  auf.  Die  Gestaltung  des  Garantiebandes, 
die  Verbindung  des  Bandes  über  Stege  mit  dem 
Unterteil  und  das  Fehlen  einer  Aufreisslasche  be- 
wirken  beim  Entfernen  des  Garantiebandes  immer 
eine  grosse  Kerbwirkung  auf  das  Material  .  Nur  aus  25 
diesem  Grunde  ist  es  erstmals  möglich,  einen 
Kunststoffverschluss  mit  Garantieband  aus  Polypro- 
pylen  zu  verwenden.  Die  Stege  6,  mit  denen  das 
Garantieband  mit  dem  Unterteil  1  verbunden  ist, 
sind  lediglich  in  Figur  4  erkennbar.  Sie  liegen  an-  30 
nähernd  in  der  Trennebene  zwischen  Kappe  2  und 
Unterteil  1  und  werden  in  Seitenansicht  durch  das 
Garantieband  4  verdeckt. 

Ohne  das  Garantieband  4  zu  entfernen,  lässt 
sich  die  Kappe  2  nicht  fassen  und  somit  auch  nicht  35 
öffnen.  Das  Garantieband  4  verdeckt  auch  eine 
Oeffnungshilfe  in  Form  einer  Drückmulde  7.  Diesel- 
be  ist  in  den  Figuren  2  und  5  ersichtlich.  Figur  5 
zeigt  den  Verschluss  in  geöffneter  Lage,  bei  dem 
das  Garantieband  bereits  entfernt  wurde  und  die  40 
Mulde  7  deutlich  sichtbar  ist. 

Die  Drückmulde  7  ist  in  der  vertikalen  Vorder- 
wand  der  Kappe  2  angebracht.  Ein  im  oberen 
Randbereich  der  Kappe  2  verbleibender  Wulst  8 
erleichert  es,  mit  dem  Finger  eine  nach  oben  ge-  45 
richtete  Kraft  auf  die  Kappe  auszuüben,  um  den 
Verschluss  zu  öffnen. 

Bei  kleineren  Verschlüssen  kann  das  Entfernen 
des  Garantiebandes  4  relativ  problematisch  sein, 
weil  es  sich  schlecht  fassen  lässt.  Die  Figuren  6  so 
bis  8  zeigen  eine  Lösung  dieses  Problems.  In  der 
Kappe  2  ist  seitlich  eine  gewölbte  Vertiefung  als 
Griffmulde  9  eingelassen,  die  in  die  Oberfläche  der 
Kappe  2  ausläuft.  Durch  seine  seitliche  Anordnung 
wird  die  Griffmulde  9  durch  das  Garantieband  4  nur  55 
teilweise  verdeckt  (Figur  7).  Die  Griffmulde  9,  die 
von  oben  deutlich  erkennbar  ist  (Figur  8),  erlaubt 
das  Hintergreifen  des  Garantiebandes  mit  einem 

•inger,  so  dass  es  sicn  leicnt  aoreissen  lasst.  aucn 
lie  nach  aussen  geneigte  Vertiefung  9  bewirkt, 
lass  das  Garantieband  4  nach  unten  radial  abgezo- 
jen  wird.  Die  Verbindungsstege  6  zwischen  dem 
3arantieband  4  und  dem  Unterteil  1  sind  nur  in  der 
Ansicht  von  oben  erkennbar. 

Schliesslich  sei  noch  vermerkt,  dass  die  Ver- 
ladung  zwischen  Garantieband  und  Kappe  nicht 
lur  durch  Stege  erfolgen  kann.  Die  Verbindung 
:ann  auch  entlang  der  gesamten  Verbindungslinie 
srfolgen  und  entsprechend  geschwächt  werden 
iurch  Sollbruchstellen  oder  Perforationen. 

"Vnsprucne 

1.  Kunststoffverschluss,  bestehend  aus  einem  mit 
einer  Behälteröffnung  verbindbaren  Unterteil 
(1)  und  einer  einstückig  über  ein  Scharnier  (3) 
damit  verbundenen  Kappe  (2),  wobei  am  Un- 
terteil  ein  abreissbares  Garantieband  (4)  ange- 
ordnet  ist,  das  diametral  zum  Scharnier  (3) 
angeordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  Garantieband  (4)  sich  maximal  Uber  den 
halben  Umfang  der  Kappe  (2)  und  in  diesem 
Bereich  mindestens  annähernd  über  die  volle 
Höhe  der  Kappe  erstreckt,  wobei  an  der  dem 
Scharnier  gegenüberliegenden  Seite  eine 
Drückmulde  (7)  vorgesehen  ist,  die  im  ge- 
schlossenen  Zustand  des  Verschl  usses  vom 
Garanti  eband  (4)  vollständig  verdeckt  ist. 

2.  Kunststoffverschluss  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  in  der  Kappe  (2) 
eine  zusätzliche,  seitliche  Griffmulde  (9)  ge- 
formt  ist,  die  ein  Ergreifen  des  Garantiebandes 
ermöglicht. 

3.  Kunststoffverschluss  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  Garantieband 
(4)  Uber  zerreissbare  Stege  mit  dem  Ver- 
schlussunterteil  verbunden  ist,  deren  Länge 
mindestens  annähernd  der  Dicke  des  Garantie- 
bandes  entspricht. 

4.  Kunststoffverschluss  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  derselbe  aus  Po- 
lypropylen  gefertigt  ist. 

5.  Kunststoffverschluss  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Verbindung 
zwischen  dem  Unterteil  und  dem  Garantieband 
durch  Sollbruchstellen  geschwächt  ist. 

6.  Kunststoffverschluss  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Verbindung 
zwischen  Unterteil  und  dem  Garantieband 
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durch  Perforationen  geschwächt  ist. 

Claims 

1.  Plastic  ciosure  comprising  a  base  (1)  connec- 
table  with  a  Container  opening  and  a  cap  (2) 
connected  thereto  in  one  piece  by  means  of  a 
hinge  (3),  a  tamper-proof  Strip  (4),  which  can 
be  torn  off,  is  provided  on  the  base  and  is 
positioned  diametrically  to  the  hinge  (3),  char- 
acterized  in  that  at  the  most  the  tamper-proof 
strip  (4)  extends  over  half  the  circumference  of 
the  cap  (2)  and  in  this  area  at  least  approxi- 
mately  extends  over  the  füll  height  of  the  cap 
and  on  the  side  facing  the  hinge  is  provided  a 
pressing  depression  (7)  which,  in  the  closed 
State  of  the  ciosure,  is  completely  concealed 
by  the  tamper-proof  strip  (4). 

2.  Plastic  ciosure  according  to  Claim  1  ,  character- 
ized  in  that  an  additional,  lateral  gripping  de- 
pression  (9)  is  formed  in  the  cap  (2),  which 
permits  the  gripping  of  the  tamper-proof  strip. 

3.  Plastic  ciosure  according  to  claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  tamper-proof  strip  (4)  is  con- 
nected  by  means  of  tearable  webs  to  the  cio- 
sure  base,  whose  length  at  least  approximately 
corresponds  to  the  thickness  of  the  tamper- 
proof  strip. 

4.  Plastic  ciosure  according  to  claim  1  ,  character- 
ized  in  that  it  is  made  from  polypropylene. 

5.  Plastic  ciosure  according  to  claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  connection  between  the  base 
and  the  tamper-proof  strip  is  weakened  by 
predetermined  breaking  points. 

6.  Plastic  ciosure  according  to  claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  connection  between  the  base 
and  the  tamper-proof  strip  is  weakened  by 
perforations. 

cette  zone  au  moins  sur  approximativement 
toute  la  hauteur  du  capuchon,  tandis  que  le 
cöte  oppose  ä  la  charniere  comporte  un  ren- 
foncement  d'appui  (7)  qui,  dans  l'etat  ferme  de 

5  la  fermeture  est  entierement  recouvert  par  la 
bände  de  garantie  (4). 

2.  Fermeture  en  matiere  plastique  selon  la  reven- 
dication  1,  caracterisee  en  ce  qu'est  formee 

w  dans  le  capuchon  (2)  une  cavite  supplementai- 
re  laterale  (9)  pour  la  prise,  qui  permet  de 
saisir  la  bände  de  garantie. 

3.  Fermeture  en  matiere  plastique  selon  la  reven- 
15  dication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  la  bände  de 

garantie  (4)  est  reliee  ä  la  partie  inferieure  de 
la  fermeture  par  des  entretoises  dechirables 
dont  la  longueur  correspond  au  moins  ä  ap- 
proximativement  l'epaisseur  de  la  bände  de 

20  garantie. 

4.  Fermeture  en  matiere  plastique  selon  la  reven- 
dication  1,  caracterisee  en  ce  qu'elle  est  elle- 
meme  realisee  en  polypropylene. 

25 
5.  Fermeture  en  matiere  plastique  selon  la  reven- 

dication  1,  caracterisee  en  ce  que  la  liaison 
entre  la  partie  inferieure  et  la  bände  de  garan- 
tie  est  affaiblie  par  des  points  destines  ä  la 

30  rupture. 

6.  Fermeture  en  matiere  plastique  selon  la  reven- 
dication  1,  caracterisee  en  ce  que  la  liaison 
entre  la  partie  inferieure  et  la  bände  de  garan- 

35  tie  est  affaiblie  par  des  perforations. 

40 

45 

Revendications 

1.  Fermeture  en  matiere  plastique,  composee 
d'une  partie  inferieure  (1)  raccordable  ä  une  so 
ouverture  de  recipient  et  d'un  capuchon  en 
une  seule  piece  (2)  relie  ä  cette  partie  inferieu- 
re  par  une  charniere  (3),  tandis  que  la  partie 
inferieure  comporte  une  bände  de  garantie  ar- 
rachable  (4)  qui  est  diametralement  opposee  ä  55 
la  charniere  (3),  caracterisee  en  ce  que  la 
bände  de  garantie  (4)  s'etend  au  maximum  sur 
la  moitie  du  perimetre  du  capuchon  (2)  et  dans 
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